
Mitteilung
Studienjahr 2017/2018 - Ausgegeben am 25.06.2018 - Nummer 170
Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 

Curricula 

170 3. Änderung und Wiederverlautbarung des Curriculums für das Doktoratsstudium der
Sozialwissenschaften 

Englische Übersetzung: doctoral programme in Social Sciences
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018 die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 10 des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 11. Juni 2018
beschlossene 3. Änderung des Curriculums für das Doktoratsstudium der Sozialwissenschaften, veröffentlicht am
11.05.2009 im Mitteilungsblatt der Universität Wien, 22. Stück, Nummer 167, Schreibfehlerberichtigung
verö3entlicht am 09.06.2009 im Mitteilungsblatt der Universität Wien, 24. Stück, Nummer 175, 1. (geringfügige)
Änderung verö3entlicht am 25.06.2012 im Mitteilungsblatt der Universität Wien, 36. Stück, Nummer 254,
Schreibfehlerberichtigung verö3entlicht am 08.10.2012 im Mitteilungsblatt der Universität Wien, 1. Stück,
Nummer 7, 2. (geringfügige) Änderung verö3entlicht am 29.03.2017 im Mitteilungsblatt der Universität Wien, 21.
Stück, Nummer 87, in der nachfolgenden Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität
Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil
 
(1) Das Ziel des Doktoratsstudiums der Sozialwissenscha:en an der Universität Wien ist die Weiterentwicklung
der Befähigung zu selbständiger wissenscha:licher Arbeit sowie der Heranbildung und Förderung des
wissenscha:lichen Nachwuchses. Das Doktoratsstudium bietet eine wissenscha:liche Ausbildung auf
internationalem Niveau und umfasst eine eigenständige wissenscha:liche Tätigkeit im Bereich des
Dissertationsgebietes.
 
(2) Die Absolventinnen und Absolventen des Doktoratsstudiums der Sozialwissenscha:en sind befähigt, den
internationalen Standard entsprechende eigenständige Forschungsleistungen im jeweiligen Dissertationsgebiet
zu erbringen.
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(3) Das Studium kann bei entsprechendem Angebot zum Teil oder zur Gänze in einer Fremdsprache durchgeführt
werden.
 
§ 2 Anwendungsbereich und Zulassungsvoraussetzungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für Studierende, die eine Dissertation in einem Dissertationsgebiet verfassen wollen,
welches einem in der Fächergruppe der Sozialwissenscha:en eingerichteten Bachelor- oder Diplomstudium
entspricht oder den Sozialwissenschaften zugeordnet werden kann.
 
(2) Dissertationen aus folgenden Gebieten sind möglich:

Geographie, Internationale Entwicklung, Kultur- und Sozialanthropologie, Pflegewissenscha:en,
Politikwissenscha:, Publizistik- und Kommunikationswissenscha:, Soziologie, Psychologie und
Wissenschaftsforschung.

 
(3) Voraussetzung für die Zulassung zum Doktoratsstudium der Sozialwissenscha:en ist neben den im UG 2002
normierten allgemeinen Voraussetzungen

1. der Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Diplomstudiums oder Masterstudiums,
2. der Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Fachhochschul-Diplomstudienganges oder

Fachhochschul-Masterstudienganges gemäß § 6 Abs 4 des Fachhochschul-Studiengesetzes oder
3. der Abschluss eines anderen gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder

ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung.

 
(4) Wenn die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle
Gleichwertigkeit fehlen, ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung der Gleichwertigkeit mit der Auflage von
Prüfungen zu verbinden, die während des jeweiligen Doktoratsstudiums abzulegen sind.
 
§ 3 Qualitative Zulassungsbedingungen
 
(1) Die Bewerberinnen und Bewerber für das Doktoratsstudium der Sozialwissenscha:en haben sich darüber
hinaus folgendem besonderen Zulassungsverfahren zu unterziehen, in dem die qualitativen Bedingungen für die
Zulassung überprüft werden.
 
(2) Die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber wird anhand folgender Kriterien beurteilt:

1. Adäquate Fach- und Methodenkenntnisse im Hinblick auf das angestrebte Doktoratsstudium und
hinsichtlich des intendierten Themenbereichs der Dissertation.

2. Motivation und wissenscha:liches Potenzial für die Verwirklichung der geplanten wissenscha:lichen
Arbeit und Einbettungsmöglichkeit des Vorhabens in einen aktuellen Forschungsbereich der Universität.
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(3) Zur Beurteilung dieser Kriterien haben Bewerberinnen und Bewerber insbesondere folgende Unterlagen in
Form einer Bewerbungsunterlage vorzulegen:

1. Lebenslauf inklusive Publikationsliste und etwaiger Nachweise über die bisherige berufliche Praxis, z.B.
Forschungstätigkeiten, sofern sich aus dieser eine besondere Qualifikation im Hinblick auf das in Aussicht
genommenen Dissertationsvorhaben ergibt.

2. Motivationsschreiben im Hinblick auf die persönliche Eignung der Bewerberin/des Bewerbers für ein
Doktoratsstudium der Sozialwissenscha:en in einem der oben genannten Dissertationsgebiete an der
Universität Wien.

3. Beschreibung des Dissertationsvorhabens und geplante Anbindung an die Forschung der Universität Wien
im gewählten Dissertationsgebiet.

4. Erklärung der Bereitscha: durch eine Angehörige oder einen Angehörigen der Fakultät/des Zentrums mit
Berechtigung zur Betreuung einer Dissertation gemäß den Bestimmungen des studienrechtlichen Teils der
Satzung, die Betreuung für das in Aussicht genommene Dissertationsvorhaben zu übernehmen. Diese
Erklärung ersetzt nicht die o3izielle Betreuungszusage und die Genehmigung des Dissertationsvorhabens
durch das studienrechtlich zuständige Organ. Bei Vorliegen besonderer Gründe, die die Bewerberin oder
der Bewerber darzutun hat, kann von der Vorlage einer solchen Erklärung abgesehen werden.

(4) Das studienrechtlich zuständige Organ kann Richtlinien für die Gestaltung der in Abs 3 genannten Dokumente
erlassen und muss diese auf seiner Website rechtzeitig bekannt geben.
 
(5) Sofern die schri:lichen Unterlagen zu einer positiven oder negativen Entscheidung über die Erreichung der
qualitativen Zulassungsbedingungen nicht ausreichen, kann das studienrechtlich zuständige Organ zusätzlich
auch ein Interview mit dem Antragsteller oder der Antragstellerin veranlassen. Die Verwendung von
Videokonferenzsystemen und ähnlichen Kommunikationsmedien ist zulässig, wenn die Identität des
Antragstellers oder der Antragstellerin zweifelsfrei feststellbar ist. Der Verlauf und die Ergebnisse des Interviews
sind zusammenfassend zu protokollieren.
 
§ 4 Dauer und Umfang
 
Das Studium umfasst eine Regelstudiendauer von drei Jahren.
 
§ 5 Aufbau des Studiums
 
(1) Das Studium beginnt mit einer Eingangsphase, die mit dem Abschluss der Dissertationsvereinbarung beendet
wird. Ziel der Eingangsphase im Doktorat ist die Entwicklung des eigenen Dissertationsvorhabens und die
Vorbereitung auf die fakultätsöffentliche Präsentation.
 
(2) Im Rahmen des Studiums sind folgende Leistungen zu erbringen:

1. Prüfungsleistungen: Im Rahmen des Doktoratsstudiums der Sozialwissenscha:en sind Studienleistungen
im Ausmaß von 30 ECTS Punkten zu erbringen. Mindestens 20 ECTS-Punkte sind im Rahmen von
Lehrveranstaltungen, davon zumindest 15 ECTS-Punkte aus prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen zu
absolvieren. Sämtliche Leistungen (Teilnahme an wissenscha:lichen Workshops, Präsentation bei
internationalen Kongressen, die fachliche Organisation von wissenscha:lichen Veranstaltungen,
wissenscha:liche Praktika, eigene Lehre, die Mitarbeit in Forschungsprojekten, etc.) mit Bezug zur
Dissertation können als curriculumsrelevante Leistungen herangezogen werden. Vor Abschluss der
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Dissertationsvereinbarung können prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 10 ECTS-
Punkten (siehe § 11) absolviert werden. Dazu zählen nicht die SE „Forschungswerkstatt“.

2. Spätestens am Ende des ersten Studienjahres des Doktoratsstudiums ist ein Antrag auf Genehmigung
eines Dissertationsvorhabens in Form eines schri:lichen Exposés, das die Zielsetzungen, die Methoden,
einen Zeit- und einen Finanzplan sowie die Zustimmungserklärung des Betreuers oder der Betreuerin
enthält, bei dem zuständigen studienrechtlichen Organ einzureichen. Das studienrechtlich zuständige
Organ kann für das Exposé formale Vorgaben erlassen, die von den Studierenden einzuhalten sind. Das
Dissertationsvorhaben ist im Rahmen einer fakultätsöffentlichen Präsentation vorzustellen.

3. Periodische, jedenfalls jährliche Berichte über den Studienfortgang (deren Frequenz ist in der
Dissertationsvereinbarung festzuhalten) sind dem/der Betreuerin vorzulegen.

4. Nach Abschluss der Dissertationsvereinbarung (siehe § 7) ist eine Dissertation zu verfassen (siehe § 8).
5. Das Studium wird nach Erbringung aller Prüfungsleistungen mit einer positiven Beurteilung der

Dissertation und einer ö3entlichen Defensio (siehe § 9) abgeschlossen. Es gelten die Bestimmungen des
Studienrechtlichen Teils der Satzung.

 
(3) Die genaue Festlegung der Lehrveranstaltungen und alle mit dem Verfassen und der Betreuung des
Dissertationsvorhabens in Verbindung stehende Konkretisierungen werden in einer entsprechenden
Dissertationsvereinbarung festgehalten.
 
§ 6 Einreichen eines Dissertationsvorhabens und fakultätsöffentliche Präsentation
 
(1) Das Dissertationsvorhaben ist von den Studierenden spätestens am Ende des ersten Studienjahrs des
Doktoratsstudiums in Form eines schri:lichen Exposés beim studienrechtlich zuständigen Organ einzureichen
(siehe auch § 5 Abs 2 b) und im Rahmen einer ö3entlichen Präsentation vorzustellen. D a s studienrechtlich
zuständige Organ kann für das Exposé formale Vorgaben erlassen, die von den Studierenden einzuhalten sind.
 
(2) Für die Einreichung und Genehmigung des Dissertationsvorhabens sowie die fakultätsö3entliche Präsentation
gelten die Bestimmungen des Studienrechtlichen Teils der Satzung.
 
§ 7 Dissertationsvereinbarung
 
Für die Dissertationsvereinbarung gelten die Regelungen des Studienrechtlichen Teils der Satzung.
 
Satzungsgemäß ist eine Dissertationsvereinbarung zwischen der Betreuungsperson und der/dem Dissertantin/en
mit Genehmigung durch das zuständige studienrechtliche Organ abzuschließen. Zusätzlich zu den
Bestimmungen der Satzung ist die Vereinbarkeit der Dissertationsvereinbarung mit dissertationsrelevanten
Tätigkeiten oder Programmen zu berücksichtigen.
 
Die Dissertationsvereinbarung beinhaltet folgende Punkte:

1. den Namen der/des Studierenden, Matrikelnummer, Geburtsdatum;
2. die Namen der betreuenden Personen;
3. das Thema der Dissertation;
4. das Curriculum, auf dessen Basis das Studium absolviert wird;
5. das Dissertationsgebiet, dem die Dissertation zugeordnet wird;
6. das Exposé, das der Genehmigung zu Grunde liegt;
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7. den Zeitplan für das Dissertationsvorhaben;
8. die zu erbringenden Leistungsnachweise auf Basis des Curriculums;
9. die Eckdaten zur Betreuung, insbesondere die Frequenz der geplanten Feedbackgespräche zwischen

Betreuerinnen, Betreuern und Studierenden;
10. Verpflichtungserklärung der Studierenden zur Einhaltung der Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis.

§ 8 Dissertation
 
(1) Im Studium ist eine Dissertation zum Nachweis der Befähigung zur selbständigen Bewältigung
wissenscha:licher Fragestellungen anzufertigen. Es wird eine Qualität erwartet, die eine Verö3entlichung
zumindest in Teilen gemäß dem Standard des Fachs, dem das Dissertationsgebiet entstammt, ermöglicht.
 
(2) Die Verö3entlichung von Teilergebnissen des Dissertationsprojektes in wissenscha:lichen Fachmedien und
deren Präsentation bei wissenschaftlichen Tagungen vor der Einreichung der Dissertation ist erwünscht.
 
(3) Die Dissertation kann mit einer Monographie oder kumulativ abgeschlossen werden.
 
(4) Die abgeschlossene Dissertation ist bei der oder dem Studienpräses zur Beurteilung einzureichen. Diese oder
dieser hat die Dissertation zumindest zwei Beurteilerinnen oder Beurteilern zur Begutachtung gemäß dem
Studienrechtlichen Teil der Satzung zuzuweisen. Jede Betreuerin oder jeder Betreuer einer Dissertation ist
jedenfalls berechtigt, eine Stellungnahme zur Arbeit vorzulegen, die den Beurteilerinnen oder den Beurteilern zur
Kenntnis zu bringen ist. Die Beurteilung hat innerhalb von höchstens vier Monaten zu erfolgen.
 
(5) Wurden zwei Beurteilerinnen oder Beurteiler herangezogen und beurteilt eine oder einer der beiden die
Dissertation negativ, so hat das studienrechtlich zuständige Organ eine weitere Beurteilerin oder einen weiteren
Beurteiler heranzuziehen.
 
(6) Wurden zwei oder drei Beurteilerinnen oder Beurteiler herangezogen und beurteilen zwei von ihnen die
Dissertation negativ, ist das Ergebnis negativ.
 
§ 9 Defensio
 
Wurden alle Leistungsnachweise im Sinne des § 5 Abs 2 positiv erbracht und wurde die Dissertation positiv
beurteilt, erfolgt eine ö3entliche mündliche Abschlussprüfung (Defensio) vor einer Prüfungskommission. Die
Defensio beinhaltet die Verteidigung der wissenscha:lichen Arbeit und die Prüfung durch einen Prüfungssenat in
Form eines einzigen Prüfungsvorgangs. Diese Prüfung umfasst das Fach der Dissertation und jene Fächer, die mit
ihr in Verbindung stehen.
 
§ 10 Benotung
 
Für die Benotung gelten die Bestimmungen des Studienrechtlichen Teils der Satzung.
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§ 11 Einteilung der Lehrveranstaltungstypen
 
(1) Für nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen werden folgende Lehrveranstaltungstypen
festgelegt:
 
Vorlesung für DissertantInnen (VO), nicht prüfungsimmanent: Vorlesungen (auch Spezialvorlesungen) werden in
Vortragsform gehalten und bieten einen vertiefenden Einblick in spezielle Gegenstands- und Problembereiche
sozialwissenscha:licher Forschung. Ringvorlesungen bestehen aus unabhängigen, aber inhaltlich miteinander in
Verbindung stehenden Vorträgen mehrerer Wissenscha:erInnen. Sie bieten einen vertiefenden Einblick in
Teilaspekte eines sozialwissenscha:lichen Gegenstands- oder Problembereichs. Am Ende des Semesters erfolgt
eine Überprüfung des Wissens durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung.
 
(2) Für prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden folgende Lehrveranstaltungstypen festgelegt:
 
Seminar für DissertantInnen (SE), prüfungsimmanent: Seminare bieten eine vertiefende forschungsorientierte
Auseinandersetzung mit einem theoretischen oder methodischen Gebiet. Eine Leistungskontrolle findet im
Rahmen von mindestens zwei Teilleistungen statt.
 
Eine Unterform von Seminaren sind Forschungskolloquien für DissertantInnen, prüfungsimmanent:
Forschungskolloquien sind Veranstaltungen mit seminarartigem Charakter nach Möglichkeit beim Betreuer/der
Betreuerin der Dissertation, die der vertiefenden Auseinandersetzung mit dem eigenen Dissertationsprojekt
dienen. Eine Leistungskontrolle findet im Rahmen von mindestens zwei Teilleistungen statt.
 
§ 12 Teilnahmebeschränkungen und Anmeldeverfahren
 
(1) Für die folgenden Lehrveranstaltungen gelten die hier angegebenen generellen Teilnahmebeschränkungen:
 
Die TeilnehmerInnenzahl in prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen ist auf 15 beschränkt.
 
(2) Die Modalitäten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zur Vergabe von Plätzen für
Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.
 
§ 13 Prüfungsordnung
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen
Die Leiterin oder der Leiter einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankündigungen gemäß den
Bestimmungen der Satzung vorzunehmen.
 
(2) Prüfungsstoff
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungssto3 hat vom Umfang her dem
vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen.
 
(3) Prüfungsverfahren
Für das Prüfungsverfahren gelten die Regelungen der Satzung.
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(4) Verbot der Doppelanerkennung und Verbot der Doppelverwendung
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für das als Zulassungsvoraussetzung geltende Master- oder
Diplomstudium absolviert wurden, können im Doktoratsstudium nicht nochmals anerkannt werden.
 
§ 14 Akademischer Grad
 
Absolventinnen und Absolventen des Doktoratsstudiums, die gemäß § 2 und § 3 zugelassen wurden, wird der
akademische Grad Doktor/Doktorin der Philosophie, abgekürzt Dr. phil., verliehen.
 
§ 15 Inkrafttreten
 
(1) Dieses Curriculum tritt mit 1. Oktober 2009 in Kraft.
 
(2) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 25.06.2012, Nr. 254, Stück 36,
treten mit 1. Oktober 2012 in Kraft.
 
(3) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 29.03.2017, Nr. 87, Stück 21, treten
mit 1. Oktober 2017 in Kraft.
 
(4) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 25. Juni 2018, Nr. 170, Stück 34,
treten mit 1. Oktober 2018 in Kraft und gelten bereits für Zulassungen für das Wintersemester 2018/19.
 
§ 16 Übergangsbestimmungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2009/10 das Studium beginnen.
 
(2) Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die auf Grund der ursprünglichen Studienpläne
bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach den
Organisationsvorschri:en der Universität Wien studienrechtlich zuständige Organ von Amts wegen
(Äquivalenzverordnung) oder auf Antrag der oder des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen
und Prüfungen anstelle dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
(3) Studierende, die vor Inkra:treten dieses Curriculums das Doktoratsstudium der Philosophie begonnen haben,
können sich jederzeit durch eine einfache Erklärung freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums
unterstellen. Das nach den Organisationsvorschri:en zuständige Organ hat generell oder im Einzelfall
festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum anzuerkennen
sind.
 
(4) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkra:tretens dieses Curriculums in einem vor Erlassung dieses
Curriculums gültigen Studienplan unterstellt waren, sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 30. November
2017 abzuschließen. Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die auf Grund der
ursprünglichen Studienpläne verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach
den Organisationsvorschri:en der Universität Wien zuständige Organ von Amts wegen oder auf Antrag der oder
des Studierenden mit Bescheid festzustellen, welche Lehrveranstaltungen und Prüfungen anstelle dieser
Lehrveranstaltungen zu absolvieren und anzuerkennen sind.
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(5) Studierende, die bereits vor dem in § 15 Abs 3 genannten Zeitpunkt das Doktoratsstudium mit dem
Dissertationsgebiet Sportwissenscha: begonnen haben, sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 30.11.2020
abzuschließen.
 
(6) Das nach den Organisationsvorschri:en studienrechtlich zuständige Organ ist berechtigt, generell oder im
Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum
anzuerkennen sind.
 

Im Namen des Senates:
Der Vorsitzende der Curricularkommission

K r a m m e r
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